
E. Allgemeine Vorfehriften.

5.15.

Der Stadtgemeinde iteht das Recht zu, in den

Fällen der gg. 9 und 13 diefes Statuts die AuS»

führung der Strafsenanlagen im öffentlichen Interetfe

felbft für Rechnung der Unternehmer zu übernehmen.

In (liefern Falle finden, fo weit nicht befondere Ver-

einbarungen getroffen find, die Vorfchriften der 55.1

bis 8 diefes Statuts Anwendung.

@ 16.

Als Anlage einer neuen Strafse im Sinne diefes

Statuts gilt auch die Umwandlung eines unregulirten

Weges oder einer Landftrafse in eine ftädtifche

Strafse.

IX.

Ortsftatut vom 13. März 1890,

betreffend die Bebauung in dem Stadtbezirk Köln.

Auf Grund der gg. 12 und 15 des Gefetzes be-

treffend die Anlegung von Strafsen und Plätzen in

Städten und ländlichen Ortfchaften vom 2. juli 1875

wird für den Stadtbezirk Köln unter Aufhebung der

bisher innerhalb deffelben geltenden Ortsftatute,

welche denfelben Gegenftand betreffen, nachftehendes

()rtsftatut erlaffen:

I. Vom Bauen an neuen oder an fchon vor-

handenen, aber noch unbebaut gewefenen

Strafsen und Strafsentheilen.

I. Verpflichtung der Grundeigenthümer.

@. I.

Wird an einer von der Stadt nach dem 21. No—

vember 1878, dem Tage des Inkrafttretens des bis-

herigen Ortsflatuts betreffend die Bebauung für Alt-

Köln, neu angelegten, verlängerten oder damals zwar

fchon vorhandenen aber unbebaut gewefenen Strafse

bezw. Strafsenflrecke ein Gebäude errichtet, fo ift

der Eigenthümer verpflichtet, die antheiligen Koflen

der Freilegung, der erften Einrichtung, Entwäfferungs-

und Beleuchtung5»Vorrichtung der Strafse, fo wie der

Unterhaltung während der eriten fünfjahre zu tragen.

5. 2.

Die Kofien der Freilegung begreifen die Grund-

erwerbskoften in fich.

Ift das Strafsenland zum Theil unentgeltlich oder

zu einem geringeren Preife von Eigenthümern an-

grenzender Grundfiücke abgetreten worden, fo wer-

den behuf Feftflellung des auf die einzelnen an»

grenzenden Grundftücke entfallenden Antheils an den  

Erwerbskoften die unentgeltlich oder zu einem
billigern Preife abgetretenen Bodentlächen mit ihrem
vollen Werthe unter Berückfichtigung des Preifes
der zum vollen Werthe erworbenen Bodenflächen
bei der Ermittelung der Gefammtkoften in Rechnung
geflellt, demnächfl; aber denjenigen Anliegern auf
ihren Beitrag zu den Gefammtkoflen in Abzug ge-
bracht, von deren Grundfliick das Strafsenland un—
entgeltlich oder zu einem geringeren Preife abgetreten
ift. Der Werth vorhandener, der Stadt zugehöriger,
in die Strafse gefallener \Vegeflächen bleibt hierbei
aufser Anfatz.

Die Feflfetzung des VVerthes der zu einem ge»
ringeren Preife oder unentgeltlich abgetretenen
Flächen erfolgt durch drei im einzelnen Falle von
der Stadtverordneten‚Verfammlung zu ernennende
Sachverfländige.

@. 3.

Zu den im @. I erwähnten Koften gehören ins-

befondere:

I) Die Kofien der Erdarbeiten, die Herftellung

der Strafsendecke und der Bürgerfteige in
der von der Stadtverordneten-Verfammlung

zu beftimmenden Weife, die Kofien des ge-

ordneten Anfchluffes an andere Strafsen, fo
wie diejenigen der Einwölbung von im Zuge

der Strafse liegenden \Vafferläufen.

In der Regel ift für die Strafsendecke das

befte ortsgebräuchliche Steinpflafter, für die

Bürgerfteige Afphalt oder Pflafter aus flach»

köpfigen, ebenen, quadratifchen Steinen gleicher

Gröfse zu verwenden;

2) Die Koften der Canalifation mit Ausfchlufs

derjenigen der Klärftation.  
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2. Vertheilung der Koften auf die

Zahlungspflichtigen.

@. 4.

Für die Vertheilung der Anlage- und Unterhal-

tungskoften, mit Ausnahme derjenigen der Canali-
fation, gilt jede Strafse in ganzer Länge oder in der
von der Stadtverordneten-Verfammlung feftzufetzen-

den Theilftrecke mit Einfchlufs der Strafsenkreuzungen

als ein Ganzes. Die Vertheilung auf die einzelnen

Grundftücke gefchieht nach der Länge ihrer Strafsen-
front.

Die Koften der Canalifation werden dagegen für

das Frontmeter nach einem Einheitsfatze von der

Stadtverordneten»Verfammlung fefcgefetzt, welcher

die Höhe desjenigen Betrages nicht überfchreiten

darf, der froh ergiebt, wenn die Gefammtkoften der

Strafsenleitungen, der Regenausläffe und der Zulei

tung bis zur Klärftation, fo wie die Kelten der

Hausanfchlüffe, fo weit fie fiädtifcherfeits hergeftellt
werden, durch die Gefammtlänge der an den Strafsen-

leitungen liegenden bebauungsfähigen Fronten divi-

dirt werden. _

Eckgrundfftücke zahlen ihre entfprechenden An—

theile für die Strafsen, an welchen fie liegen.

ä- 5-
Erhält eine Strafse eine Breite von mehr als

26 m, fo befchränkt lich die Beitragspflicht der An—

lieger auf die Breite von 13 m.

3. Fälligkeit der Beiträge und deren

Einziehung.

@. 6.

Die Zahlung der nach 55. I bis 5 zu leiftenden

Beiträge hat zu erfolgen, fobald Gebäude an der
Strafse oder Strafsenflrecke errichtet werden.

5- 7-
Die Einziehung der Beiträge als öffentliche Wege—

baulaft erfolgt im Wege des Verwaltungs-Zwangs—

verfahrens.

II. Anlegung neuer Strafsen durch Unter—

nehmer.

g. s.
Die Genehmigung zur Anlegung neuer Strafsen

durch Unternehmer erfolgt nur, wenn clieiAnlegung
dem öffentlichen Intereffe nicht widerfpricht. Die
näheren, ficher zu ftellenden Verpflichtungen folcher
Unternehmer werden durch fchriftlichen Vertrag feft—
gefetzt. In allen Fällen hat der Unternehmer die
zur Strafsenanlage erforderliche Bodenfläche der Stadt
eigenthümlich zu überweifen und die in den 5%. I
bis 4 feftgeftellten Verpflichtungen zu erfüllen.  

@. 9.

Es fleht der Stadtverordneten-Verfammlung im
Einzelfalle frei, zu befehliefsen, dafs die Arbeiten
zur Herftellung einer Strafse dem Unternehmer nicht
überlaffen, fondern ganz oder theilweife für deffen

Rechnung vom [lädtifchen Bauamte ausgeführt wer—

den. Die Canalifation wird in allen Fällen von der
Stadt ausgeführt und nach dem Einheitsfatze des @. 4

dem Unternehmer in Rechnung gefiellt.

III. Vom Bauen an noch nicht fertig geftellten

Strafsen und Strafsentheilen.

@. 10.

An Strafsen oder Strafsentheilen, die noch nicht

in Gemäfsheit der baupolizeilichen Beftimmungen

für den öffentlichen Verkehr und den Anbau fertig

gefiellt find, kann die Errichtung von Wohngebäuden,

die nach diefen Strafsen einen Ausgang haben, nur

ausnahmsweife von dem Gemeindevorftande, vor-

behaltlich der Zuftimmung der Polizeibehörde ge-

ftattet werden.

IV. Befchränkung der Anforderungen beim

Bauen in den Vororten.

@. II.

Für die Vororte gelten die vorftehenden Be«

ftimmungen mit folgenden Ausnahmen:

I. Der im 5.1 angegebene Zeitpunkt beftimmt

{ich in den Vororten nach dem Tage des In-

krafttretens der dort bisher beftandenen Orts-

ftatute betreffend die Bebauung, das ift für:

a) die ehemalige Gemeinde Ehrenfeld der

24. Mai 1876,

h) die ehemalige Gemeinde Kriel der 18.]uli

1876,

c) die ehemalige Gemeinde Nippes (die Ort—

fchaften Nippes, Mauenheim und Riehl)

der 7. October 1876,

(1) den eingemeindeten Theil von Rondorf

der 25. November 1876,

e) die ehemalige Gemeinde Müngersdorf der

2. September 1877.

Soweit in den Vororten bisher Ortsftatute

betreffend die Bebauung nicht beftanden‚ ift

der Tag des Inkrafttretens diefes Statuts mafs—

gebend.

2. Für die ehemaligen Gemeinden Deutz, Ron-

dorf, Efferen, Ehrenfeld, Nippes, fo weit folche

mit der Stadt Köln vereinigt find, für den

Theil der ehemaligen Gemeinde Kriel öftlich

der militärifchen Ringftrafse, für die Katafter-

Huren 35, C, D, E, F und G der ehemaligen

Gemeinde Müngersdorf und für die Katafter—

flur 0 der ehemaligen Gemeinde Lengerich ‚_
„
(
_
_
_
—
_
_
.
.
.
-
„
.
.
M
-
.
.
„
.
.
‚
.
.
.
.
.
„
,
„.
.

__
.



541

kann bei Nebenftrafsen ein geringeres als das

im @. 3 vorgefehene Pflafter zugelaffen werden.

. Für die ehemalige Gemeinde Poll und diei
n

unter 2 nicht benannten Theile der ehemaligen

Gemeinden Kriel, Müngersdorf und Lengerich

befchränkt fich die Leifiungspflicht eines bauen—

den Anliegers auf die unentgeltliche Abtretung

des Strafsenlandes und einen Geldbeitrag,

welcher der Befeitigung des Fahrweges mit

Bafaltkleinfchlag, der Herftellung einer ge«

pflafierten Rinne und eines erhöhten, mit

Randfteinen eingefafften, bekiesten Fufsweges

entfpricht. Wird eine andere Art der Ent-

wäfferung und eine Beleuchtung für geboten

erachtet, fo kommen die desfallfigen Kofien

in Rechnung.

Auszug aus dem Orts-Bauftatut für Darmftadt vom 26. Mai 1886.

@. I.

Die Grenzen der Bebauung find durch den Stadt»

bauplan gegeben.

In diefem Plane, welcher auf Grofsherzoglicher

Bürgermeifterei in den Gefchäftsftunden zur Einficht

offen liegt, find die Strafsen in nachfiehender Weife
eingetragen :

a) ausgebaute Strafsen ohne befondere Farbe mit

Begrenzung durch die roth angelegten Gebäude,

b) eröffnete Strafsen gelb,

c) noch nicht eröffnete Strafsen braun,

d) bei Strafsen mit Vorgärten find letztere grün

angedeutet,

e bei Strafsen, die nur auf einer Seite bebaut\
/

werden dürfen, ii“: die nicht zu bebauende

Seite ebenfalls durch eine grün angelegte Fläche

bezeichnet.

@. 2.

Als Strafsen, welche nur auf einer Seite bebaut

werden dürfen, find vorerft folgende beftimmt:

I. Beckftrafse zwifchen Soder— und Blumenflrafse;

2. Blumenthalftrafse zwifchen Pallaswiefenftrafse

und Frankfurterftrafse;

3. Innere Ringfirafse zwifchen Frankfurter— und

Erbacherfirafse.

@ 3.
Zur Benutzung als Bauplatz iit eine Fläche nicht

mehr geeignet:

a) wenn fie weniger als 60 qm enthält, oder

b) wenn auf ihr kein Gebäude von 5m Front

und 9m Tiefe mit zweifeitiger Beleuchtung

unter Wahrung der Vorfchriften des Art. 37

der allgemeinen Bauordnung, Abf. I und 3,

fo wie der Befiimmungen des Local—Polizei»

Reglements zu diefem Artikel errichtet wer—

den kann.  

g,. 4.

Sind zum Zwecke der Schliefsung eines Ge—

meindewegs Grundftücke Seitens der Stadt er—

worben werden, fo werden diefelben auf Verlangen

der unmittelbar angrenzenden Grundbefitzer an

diefe in Eigenthum abgetreten, unter folgenden Be—

dingungen: '

a) Das Verlangen mufs innerhalb einer Friit von

6 Monaten nach erfolgter Erwerbung diefer

Grundftücke fchriftlich bei Grofsherzoglicher

Bürgermeifterei kundgegeben werden.

b) Die Anlieger müffen fich bereit erklären, für

das an fie abzutretende Gelände der Stadt die

vollen Ketten der Erwerbung der Grundftücke

zurückzuzahlen.

Aus dem Preife des Geländes und den Unkoften

bei der Erwerbung berechnet fich mit Rückficht auf

die Größe der Fläche der Einheitspreis, welcher pro

Quadrat-Meter von den Anliegern zu zahlen iit. Der

zur Abtretung kommende Gemeindeweg ift mit dem

gleichen Preis pro Quadrat-Meter der Stadt zu ver»

güten, wie die Grundftücke. War der Preis bei der

Erwerbung mehrerer Grundflücke an der neuen

Strafse verfchieden, fo wird ein Mittelpreis für

den Verkauf aus den Gefammtkoften der Erwerbung

feftgefizellt.

Den Gefarnmtkoften der Erwerbung werden auch

Zinfen zu 4 Procent des Erwerbspreifes von der

Zeit des Erwerbs durch die Stadt zugefchlagen,

im Falle fich die Erwerbung Seitens der Anlieger

durch ihre Schuld über 8 Monate, von der Zeit

der Erwerbung an gerechnet, verzögert.

%. 5.

Aufserhalb der durch den Stadtbauplan feftge-

fiellten Bauqiiartiere follen in der Regel keine neuen

Gebäude errichtet werden.

  


